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RS OGH 1983/12/13 4Ob400/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1983

Norm

UWG §9 B6

UWG §9 C2

Rechtssatz

Die Wortverbindung "Das Große Aroma" hat eine gewisse, wenngleich sicherlich nicht allzu große

Unterscheidungskraft. Damit reicht aber die Tatsache, daß knapp einundvierzig Prozent aller mehr als

vierzehnjährigen Österreicher diesen Slogan zuordnen zur Verkehrsgeltung aus. -"Das Große Aroma"
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